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Regeste

Kostenauflage für den Einsatz der Feuerwehr bei Unglücksfällen (§ 6a FwG). - Nur die
notwendigen Kosten des Einsatzes dürfen bei der geborgenen Person erhoben werden, nicht
aber die Kosten zur Sicherstellung der Betriebsbereitschaft.

Erwägungen

E. 25
Feuerwehrleute, dazu gegebenenfalls ein Ölwehrfahrzeug.

2005 Kantonale Steuern 105 III. Kantonale Steuern

E. 26
Eigenmietwert. - Die Anpassung der Eigenmietwerte auf den 1. Januar 1997 (gemäss
Dekret vom 24. September 1996) findet auf Landwirtschaftsbetriebe im Umfang des
landwirtschaftlichen Normalwohnbedarfs keine An- wendung. Entscheid des
Verwaltungsgerichts, 2. Kammer, vom 6. Juli 2005 in Sachen H.K. gegen
Steuerrekursgericht. Aus den Erwägungen 3.2.1. § 1 des grossrätlichen Dekretes über die
Anpassung der Eigenmietwerte auf den 1. Januar 1997 (SAR 651.130) vom 24. Sep- tember
1996 bestimmt: "Die bisher geltenden, auf der Basis der Neuschätzung per 1. Januar 1989
verfügten Eigenmietwerte selbstbewohnter Liegenschaften im Kanton Aargau werden um
45 % erhöht." 3.2.2. Abweichend von der Ansicht des KStA und der Gemein-
desteuerkommission hat das Steuerrekursgericht die Erhöhung um 45 % angewendet. 3.2.3.
Die Schätzung der Grundstücke und der Eigenmietwerte erfolgt durch die
Gemeindeschätzungskommissionen (§ 52, § 121 des Steuergesetzes [aStG] vom 13.
Dezember 1983) auf Grundlage der Verordnung über die Bewertung der Grundstücke
(VBG). Der Eigenmietwert bei selbst genutzten landwirtschaftlichen Liegen- schaften wird
abweichend von den sonst anwendbaren Regeln nach landwirtschaftlichen Kriterien
festgesetzt (vgl. § 24 Abs. 2 VBG). Für den Wohnraum des "landwirtschaftlichen
Normalbedarfs" galt die landwirtschaftliche Schätzungsanleitung (§ 24 Abs. 2 VBG in der
ursprünglichen Fassung [AGS Bd. 11, S. 591] sowie gemäss Ände-
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